
 
 

Bekanntmachung 
 
 
 

Flächennutzungsplan, 28. Änderung der Stadt Wittingen 
Planverfahren gem. § 3(1) Baugesetzbuch –frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
für das in der Anlage dargestellte Gebiet. 
 
 
Die Stadt Wittingen ändert den Flächennutzungsplan auf mit dem Ziel, im Süden von 
Knesebeck Flächen für einen landwirtschaftlichen Dienstleistungsbetriebes zu entwickeln 
(Geltungsbereich I). Innerhalb des Geltungsbereiches II wird der Ausgleich gesichert. 
 
Gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch erfolgt die öffentliche Darlegung der allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung durch Auslegung des Flächennutzungsplanes  
 
 

in der Zeit vom 15.10.2018 bis 16.11.2018 
 
in dem Rathaus Wittingen, Bahnhofstraße 35, 29378 Wittingen, Zimmer 205  während 
der Dienststunden  
Auf Wunsch werden der interessierten Öffentlichkeit während der Auslegungsfrist auch In-
formationen über die allgemeinen Ziele, Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung gegeben. Während dieser Zeit können Äußerungen vorgebracht bzw. der Stadt 
schriftlich eingereicht werden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Privatper-
sonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten, wie 
Name, Adressdaten und E-Mail-Adresse zustimmen. Gemäß Art. 6 Abs. 1c EU-DSGVO wer-
den die Daten im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich bestimmten Doku-
mentationspflichten und für die Informationspflicht Ihnen gegenüber genutzt.  
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